
richtet. Parteim itg lieder, die in  einem solchen Be
triebe tä tig  sind, gehören dieser Betriebsgruppe an 
und sind verpflichtet, darin  ak tiv  zu arbeiten. Sie 
sind außerdem  verpflichtet, an der A rbeit der 
Gruppe ihres W ohnbezirks, in  der sie erfaß t sind, 
teilzunehmen, wenn der O rtsgruppenvorstand oder 
die übergeordnete Parte ikörperschaft eine solche 
besondere A rbeit im W ohnbezirk beschließt.

(3) Die von einer Betriebsgruppe n ich t erfaßten A r
beiter, Angestellten, A ngehörigen fre ier Berufe, 
selbständigen Gewerbetreibenden, Landw irte, A r
beitslosen, Berufslosen, H ausfrauen usw. werden in 
W ohnbezirksgruppen erfaßt.

(4) Die Grundeinheiten wählen eine Leitung zur F ü h 
rung  ih re r Parte iarbeit.

(5) Die G rundeinheit fü h rt die Politik  der P a rte i in 
ihrem  Bereich durch. Sie kann politische E n t
scheidungen nu r fü r ihren Bereich treffen.

(6) A ufbau und A ufgaben der Grundeinheiten regelt 
das K re issta tu t (§ 25).

O r t s g r u p p e n

§10
(1) Die Grundeinheiten einer Gemeinde werden zu 

einer O rtsgruppe oder zu einer U ntergliederung 
einer O rtsgruppe zusammengeschlossen. Die O rts
gruppe ist die un terste  E inheit, die kom m unal
politische Entscheidungen trifft.

(2) Die M itglieder m ehrerer benachbarter Gemeinden 
können zu einer O rtsgruppe vereinigt werden.

(3) M itglieder in  Gemeinden, fü r die eine Ortsgruppe 
nicht besteht, gelten als Einzelm itglieder. Sie kön
nen der O rtsgruppe einer Nachbargem einde zu
gewiesen werden. Is t  das nicht angängig, so w er
den sie bei dem S ekretaria t der höheren Gliede
rung  geführt, die gebietsm äßig zuständig ist.
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